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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Mit dem B-Plan Nr. 267 A der Stadt Neumünster wird eine veränderte Nutzung im 

Geltungsbereich geplant. Es ist vorgesehen, größere landwirtschaftliche 

Gebäudekomplexe in Wohngebiet umzuwandeln.  

Es ist im Verfahren zum B-Plan erforderlich, die Verbote gem. § 44 BNatSchG zum 

Artenschutz zu überprüfen. Das Büro BBS wurde mit dieser Stellungnahme beauftragt, 

artenschutzrechtliche Verbote im Zuge der Bauleitplanung zu prüfen. 

Zur Beurteilung der Fauna im Gebiet und artenschutzrechtlicher Betroffenheiten wurde 

das Büro BBS Greuner-Pönicke mit einer artenschutzrechtlichen Prüfung beauftragt.  

 

2 Darstellung des Untersuchungsrahmen und der Methodik 

2.1  Untersuchungsraum 

 Der Geltungsbereich liegt in der Stadt Neumünster im Ortsteil Gadeland. 

  

Abb. 1: Lage (Quelle Stadt Neumünster) 

 

Das Plangebiet befindet sich südlich der Kummerfelder Straße, östlich der Segeberger 
Straße und liegt nördlich der Stör. Die Grote Twiet liegt mit Bebauung östlich außerhalb 
des Plangebietes. 
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2.2 Methode 

Ermittlung des Bestands: 

Zur Ermittlung des potenziellen Bestands wird eine faunistische Potenzialanalyse für die 

ausgewählten Arten(-gruppen) vorgenommen. Diese ist ein Verfahren zur Einschätzung 

der möglichen aktuellen faunistischen Besiedlung von Lebensräumen unter Berücksichti-

gung der lokalen Besonderheiten, der Umgebung und der vorhandenen Beeinträchtigun-

gen.  

Es werden nicht alle Tiergruppen betrachtet, sondern insbesondere die in diesem Fall 

artenschutzrechtlich bedeutsamen europäischen Vogelarten und Arten des Anhangs IV 

der FFH-Richtlinie.  

Die Grundlage für die Bewertung bilden Gelände- und Gebäudebegehungen am 30.9. und 

8.10.2020. Tagesbegehung am 30.09.2020 um 6 Uhr. Die Gebäude wurden zunächst von 

außen auf mögliche Quartiere (visuelle Beobachtung Ein-und Ausflug) betrachtet. Neben 

der visuellen Betrachtung wurden die Beobachtungen mit einem Ultraschalldetektor 

(Petterson Ultrasound Detector D100) unterstützt. Die landwirtschaftlichen Gebäude 

wurden von innen auf potentiell vorkommende Fledermäuse untersucht. Weiterhin wurden 

die Böden und erreichbaren Balken der Scheunen auf Kotspuren abgesucht. Die weiteren 

Strukturen wurden am 8.10.2020 bezüglich von Brutplatzmöglichkeiten von Vögeln 

untersucht. Der gesamte Geltungsbereich wurde im Oktober auf Habitatstrukturen 

überprüft. 

Die hier potenziell vorkommenden Tierarten werden aus der Literatur und eigenen Kartie-

rungen in vergleichbaren Lebensräumen abgeleitet. Anhand der Biotopstrukturen, ihrer 

Vernetzung und des Bewuchses werden Rückschlüsse auf die potenziell vorkommende 

Fauna gezogen. Eine Abfrage der WinArt-Daten des Landes Schleswig-Holstein erfolgte 

am Ende 2020. 

Darstellung der Planung und der Auswirkungen: 

Als Grundlage für die Darstellung der Planung dient die Planzeichnung zum B-Plan (Büro 

ARCHITEKTUR + STADTPLANUNG, Stand Jan. 2021). 

Für die Beurteilung der Umweltauswirkungen des Vorhabens werden die durch das Vor-

haben entstehenden Wirkfaktoren (potenziellen Wirkungen) aufgeführt. Diese Wirkfakto-

ren werden mit ihren möglichen Auswirkungen auf die betroffenen Lebensräume und ihre 

Tierwelt dargestellt. 

Artenschutzrechtliche Prüfung: 

Sofern artenschutzrechtlich relevante Arten vorkommen können und Beeinträchtigungen 

möglich sind, ist die Artenschutzregelung (rechtliche Grundlagen s. nachfolgendes 

Kapitel) abzuarbeiten. Es wird dann geprüft, ob sich hier ein Handlungsbedarf ergibt 

(CEF-Maßnahmen, Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen, Anträge auf 

Ausnahmegenehmigungen, Erfordernis von Kompensationsmaßnahmen). 

 

2.3 Rechtliche Vorgaben 

Gemäß den Vorgaben des § 44 Bundesnaturschutzgesetz ist eine Bearbeitung zum 

Artenschutz für die Fauna im Bereich von B-Plänen erforderlich.  
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Für die artenschutzrechtliche Betrachtung ist das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

maßgeblich.  

 

Artenschutzrechtliche Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes: 

Nach § 44 (1) BNatSchG ist es verboten, 

1. wild lebenden Tieren besonders geschützter Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören. 

2. wild lebende Tiere streng geschützter Arten und der europäischen Vogelarten wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten 

erheblich zu stören. Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung 

der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. 

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-

formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu 

zerstören. 

 

Abweichende Vorgaben nach § 44 (5) BNatSchG: 

Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und 

Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behörde 

durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die 

Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in 

Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische 

Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 

1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen  

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die 

Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und 

Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese 

Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten 

Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann, 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, 

Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht 

vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen 

Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer 

Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung 

der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen 

Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen 

unvermeidbar sind, 

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der 

von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 
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Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt 

werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der 

Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind 

andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung 

eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und 

Vermarktungsverbote vor. 

Im Fall eines Verstoßes ist eine Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG möglich u.a. aus 

zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher 

sozialer oder wirtschaftlicher Art. Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn 

zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populati-

onen einer Art nicht verschlechtert, soweit nicht Art. 16 (1) der FFH-RL weitergehende 

Anforderungen enthält.  

Es wird hier davon ausgegangen, dass die Durchführung von Vorhaben im Unter-

suchungsraum erst nach der Aufstellung des B-Plans stattfindet, so dass die Vorgaben für 

privilegierte Vorhaben anzuwenden sind. Der Abriss landwirtschaftlicher Gebäude ist 

bereits erfolgt und wurde artenschutzrechtlich einschließlich von Vermeidungs- und 

Ausgleichsmaßnahmen bereits geregelt. 

 

3 Planung und Wirkfaktoren 

3.1 Planung 

Wesentliches Planungsziel des Bebauungsplanes es, für das Gebiet einen 

planungsrechtlichen Rahmen zu geben, mit dem ein Bezug zum dörflichen Ursprung 

hergestellt wird und gleichzeitig eine Fortentwicklung des Ortskerns unter 

Berücksichtigung der veränderten Anforderungen möglich ist. Hierbei sollen im Sinne 

einer Innenentwicklung, die grundsätzlich Vorrang vor einer Außenentwicklung hat und 

damit dem Grundsatz eines sparsamen Umgangs mit Grund entspricht, behutsame 

Nachverdichtungsmöglichkeiten geschaffen werden. Das in Planung befindliche Ärzte- 

und Geschäftshauses und Wohngebäude sollen sich dabei in die Gesamtstruktur 

integrieren und mit dem Bebauungsplan die planungsrechtliche Grundlage für eine 

entsprechende Realisierung geschaffen werden. 

Neben der Eiche südlich des geplanten Ärztehauses werden weitere Bäume an der Lütte 

Twiet und ein Gehölzstreifen im Süden des Geltungsbereichs als auch für dörfliche 

Situationen typische Strukturelemente berücksichtigt. Der im Süden vorhandener 

Gehölzstreifen stellt einen Bezug zu dem südlich angrenzenden Grünzug her und wird 

Richtung Norden ins Gebiet hinein verlängert (ARCHITEKTUR + STADTPLANUNG, 

Stand Jan. 2021). 

Weitere Details sind der B-Planzeichnung und der Begründung zu entnehmen. 
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Abb. 2: Ausschnitt. B-Planentwurf Jan. 2021 überlgert mit rot: Baufenster, grün: zu 

erhaltende Grünstrukturen 

 

3.2 Wirkfaktoren 

Das Projekt verursacht unterschiedliche Wirkungen, die Veränderungen der Umwelt in 

dem überplanten Raum zur Folge haben können. Diese Wirkungen, die entsprechend 

ihrer Ursachen auch den verschiedenen Phasen des Vorhabens zugeordnet werden 

können, sind z.T. dauerhaft, z.T. regelmäßig wiederkehrend und z.T. zeitlich begrenzt. 

Baubedingte Wirkfaktoren: 

Bei Bebauung der Grundstücke sind die Entfernung von Vegetation (Gehölze, Brache, 

Staudenflur) und Gebäudeabrisse sowie Bodenbewegungen und weitere Bautätigkeiten 

(Neubau von Gebäuden) zu erwarten. Einige Gebäude wurden bereits abgerissen, 

weitere Gebäude wären ggf. später im Zuge von Bauanträgen betroffen. 

Beeinträchtigungen durch Lärm und Bewegung durch Fahrzeuge, Maschinen und 

Menschen sind während der Bauzeit zu erwarten. Tiere können durch die Arbeiten direkt 

gefährdet werden.  

Diese Faktoren sind zeitlich auf die Dauer der Bauarbeiten begrenzt. 

Anlagebedingte Wirkfaktoren: 

Die Umsetzung des Vorhabens führt zu einer Flächeninanspruchnahme durch bauliche 

Anlagen und Versiegelung des Bodens und damit zu dauerhaften Verlusten von 

Habitatstrukturen. Die Flächeninanspruchnahme betrifft hier Gebäude, Gehölz- und 
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Staudenfläche. Größere Bäume bleiben umfangreich erhalten, alte Bestandsgebäude sind 

bereits entfernt, hier werden größere Gebäude und Parkplatzfläche entstehen.  

Betriebsbedingte Wirkfaktoren: 

Gegenüber der bisherigen Nutzung der Flächen wird es nach Fertigstellung der Arbeiten 

durch die Nutzung inkl. des dazugehörigen KFZ-Verkehrs zu v.a. optischen und 

akustischen Belastungen kommen. Auch eine geringe Zunahme von Lichtemissionen ist 

zu erwarten. Für die Entwässerung versiegelter Flächen wird eine Versickerung soweit 

möglich vorgesehen. 

Zu berücksichtigen ist hier eine Vorbelastung durch die innerörtliche Lage und frühere 

landwirtschaftliche Nutzung des südwestlichen Teils der Fläche. 

 

3.3 Abgrenzung des Wirkraumes 

Wirkfaktoren während der Bauphase sind neben der direkten Wirkung durch 

Flächeninanspruchnahme die indirekte Wirkung durch optische und akustische Störungen 

durch die Baufahrzeuge und -geräte.  

Die direkten Wirkungen sind auf den Geltungsbereich begrenzt. Die indirekten Wirkungen 

gehen über diesen Bereich hinaus. Es wird basierend auf Erfahrungswerten aus anderen 

Projekten ein Radius von ca. 100 m angenommen. Dieser wird hier auf die Bereiche 

bezogen, in denen Bauvorhaben durch den B-Plan neu ermöglicht werden. Nach Norden 

und Westen ist aufgrund der Bebauung ein verringerter Wirkraum anzunehmen, hier wird 

ein Wirkraum von max. 50 m angenommen. 

Die Wirkfaktoren der Anlagephase (Umwandlung von v.a. Brache (Grünland / Staudenflur) 

und Gehölzstrukturen in Bebauung und Stellplatzanlagen) sind auf die überplanten 

Flächen begrenzt.  

In der Betriebsphase ist gegenüber dem Bestand insgesamt eine geringe Zunahme der 

Störungen innerhalb des Wirkraums zu erwarten.  
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      Grünflächen         Erhalt von Bäumen 

     Baufenster     indirekte Wirkungen Lärm, Bewegung, tws. Licht 

Abb. 3: Geltungsbereich (rot) und Wirkraum der zu erwartenden Wirkfaktoren (s.a. Abb. 2) 

 

4 Bestand 

4.1 Landschaftselemente 

 Der Baumbestand wurde weitergehend am 26.10.2020 überprüft und bewertet:  
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Große Eichen, keine Schäden erkennbar, z.T. mit Efeu, Kastanien mit 

besonderem Alter und Wuchsform, hohe Bedeutung für Gehölzvögel und 

Ortsbild 

 

Eichen, Eschen mittlerer Bedeutung  Birken, höhere Ortsbildbedeutung 

 

Esche, Eichengehölz, Bedeutung für Gehölzvögel  

              Gehölze geringerer Bedeutung   Staudenflur/Brache 

Abb. 4: Baumbestand und Gehölz-/Brachflächen 
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4.2 Gebäude im Geltungsbereich 

Die Gebäudestrukturen werden nachfolgend zur Bewertung möglicher Vorkommen von 

geschützten Arten exemplarisch vorgestellt. 

 

Hofstelle Segeberger Straße vor dem Abriss mit offenem Toreingang zum Innenraum mit 

Rauchschwalben und Potenzial für Gebäudefledermäuse mit Tagesquartieren und auch 

Wochenstuben 

 

Hofstelle mit Nebengebäuden vor Abriss mit höherer Bedeutung für die Fauna, am 

Gebäude und im Garten Gehölz- und Nischenbrutvögel (Foto Specht) 
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Wohnhaus und landwirtschaftliches Gebäude (vor Abriss) Grote Twiet, geringes Potenzial 

für Nischenbrüter eher in Nebengebäuden (Foto Specht) 

 

 

Rückwärtige Ansicht der Hofstelle vor Abriss mit Brache und älterer Eiche und Ziergehölz, 

das Gebäude ist weitgehend nicht zugänglich, so dass eine geringe Bedeutung für 

Nischenbrüter bestehet, höhere für Gehölzbrutvögel und Nahrungsraum für Fledermäuse 
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Ersatzquartiere für Fledermäuse als vorgezogener Ausgleich 2020 für den Abriss von 
landwirtschaftlichen Gebäuden.  

 

 

Älteres Gebäude mit Eignung für Fledermausquartiere, Garten naturnäher mit Sträuchern 

und Brachfläche mit Nahrungsfunktion 
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Kummerfelder Straße an der Grundschule (Hintergrund) mit älterem, kleinem Gebäude 

mit Spalten für Tagesquartiere von Fledermäusen 

 

Kummerfelder Straße Höhe Grote Twiet, Straßenbäume und Gebäude mit nur geringem 

Potenzial für Tierarten 
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Stellplatz  mit wenig naturnaher Grüngestaltung Kummerfelder Straße, Gebäude ohne 

Bedeutung für die Tierwelt 

 

4.3 Gehölze im Geltungsbereich und angrenzend 

Die Gehölzstrukturen werden nachfolgend v.a. für Brutvögel und Fledermäuse als 

mögliche Lebensstätten erläutert. 

 

Lütte Twiet mit alter Eiche mit hoher Bedeutung für das Ortsbild und Gehölzvögel 
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Lütte Twiet mit alten Eichen und Kastanien, die im Ortsbild hohe Bedeutung haben, keine 

größeren Höhlen für Fledermäuse aber Brutplätze für Gehölzbrutvögel (Foto Stadt 

Neumünster) 

 

 

Gebüsch am landwirtschaftlichen Nebengebäude, Bedeutung für Vögel der Gehölze und 

Staudenfluren (Foto Specht), Brachfläche als Nahrungsraum für Fledermäuse und Vögel 
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Wohnbebauung und Gartennutzung mit Sträuchern und Nadelbäumen, tws. als Baustelle 

mit geringer Bedeutung für die Tierwelt 

 

Baumbestand und Gebüsch zwischen Grote und Kleine Twiet mit Brachestrukturen, 

Nahrungsfläche für Vögel und Fledermäuse, Brutplatz für Gehölz- und Brachvögel, 

Lebensraumpotenzial Reptilien und Erdkröte 
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Südlich Große Twiet, Eichen und Eschen mit  
kleineren Höhlen/Spalten (Fledermausquartiere) 

                                                             Große Twiet, alter Baumbestand angrenzend an 

den Geltungsbereich 

 

Abb. 5: Bedeutenderer Baumbestand, Quelle: 3.9.2020 Stadt Neumünster 
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Der Baumbestand wurde weitergehend am 26.10.2020 überprüft und bewertet:  

 

Große Eichen, keine Schäden erkennbar, z.T. mit Efeu, Kastanien mit 

besonderem Alter und Wuchsform, hohe Bedeutung Gehölzvögel und Ortsbild 

 

Eichen, Eschen mittlerer Bedeutung        Birken, höhere Ortsbildbedeutung 

 

Esche, Eichengehölz, Bedeutung für Gehölzvögel  

              Gehölze geringerer Bedeutung 

Abb. 6: Habitatstrukturen  
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Gehölzbereich Lütte Twiet im Norden 

 

 

Oben 2 Kastanien mit hohem Alter, Höhlenbaum, besondere Wuchsform durch frühe 

Verzweigung, Ostseite der Straße mit Gebäuden mit landwirtschaftlichem Charakter 

Unten Westseite mit alten Eichen mit Efeubewuchs und mehrstämmiger Esche 

 Detail Kastanie mit altem Stamm 
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Grenzgehölzgürtel im Süden 

  

Vor Beginn der Abrissarbeiten, Birken im nördlichen Abschnitt und Eichen, Eschen am 

südlichen Hofgebäude 

 

 

Nach Gebäude- und Schuppenabriss im Süden, geräumte Fläche mit Baumbestand an der 

Grundstücksgrenze 
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Birken mit Holzhaus im Verlauf der südlichen Nord-Süd-Grenze 

 

4.4 Brachflächen im und am Geltungsbereich 

 

Brache östlich angrenzend an das B-Plangebiet, kleinere Brachflächen, tws. in Gärten 

auch im Plangebiet mit Potenzial für Brachvögel und Nahrungsraum Vögel/Fledermäuse 
























































